18. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2002 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres


(Belgisches Staatsblatt vom 24. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


18. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2002 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der Verfassung, des Artikels 37;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2002 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 5. September 2002, 11. Juli 2003 und 26. April 2022;

Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektion vom 2. April 2024;

Aufgrund der Befreiung von der Durchführung der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die in Artikel 8 § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung erwähnt ist;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Asyl und Migration


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 2 § 1 Nr. 5 des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2002 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres wird wie folgt ergänzt:

"- Verwaltung von offenen Aufnahmezentren für Asylsuchende,".


Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.




Art. 3 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 18. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

